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1.  APPLICABILITY AND ACCEPTANCE OF TERMS. These Terms and Conditions (“Terms”) govern all 

purchases of Goods or Services by Preformed Line Products Company and its agents/affiliates 
(“PLP”), unless otherwise agreed to by PLP in writing. The Supplier issuing an acknowledgement 
of the Purchase Order (“Order”) or commencement of work pursuant to PLP’s Order confirms 
Supplier’s acceptance of all terms and conditions herein. PLP expressly rejects all other terms 
and conditions, including but not limited to, those in Seller’s documents and acknowledgements. 
Seller’s acceptance of the Terms will be deemed to have occurred on the date such performance 
commences. PLP reserves the right to change the Terms, or issue new or updated terms, at any 
time, and all subsequent Orders shall be bound thereof.  

2.  PRICE AND PAYMENT. The price stated on PLP’s Order includes the Goods specified and all taxes, 
tariffs, storage, handling, packaging and all other expenses and charges of Seller and are not 
subject to increase without PLP’s prior written approval. PLP shall pay invoices within sixty (60) 
days from receipt of Seller’s accurate invoice, or other period agreed in writing. Where local 
regulations prohibit these payment terms, the maximum allowable at law shall apply. 

3. PACKAGING AND SHIPPING. Seller shall suitably pack, mark and dispatch all Goods in accordance 
with the requirements of PLP’s Order, ISPM15 where applicable, and the requirements of 
common carriers, so as to secure lowest transportation costs with no additional charge to PLP. 
No charge shall be made for packing, boxing, crating, or storage, absent PLP’s prior written 
approval. Seller shall properly mark each package, packing slip, bill of lading, and invoice with 
PLP’s part number, order number and address. Where multiple packages comprise a single 
shipment, Seller shall consecutively number each package. 

4.  DELIVERY. Upon request by PLP, Supplier shall provide PLP with the Supplier’s manufacturing 
program, in a form subject to acceptance by PLP, in its sole discretion, detailing the progress of 
manufacture and/or service provision against such program until Goods are accepted by PLP in 
accordance with clause 5. Shipments shall be made in the quantities and at the times specified 
in the Order or in supplementary schedules furnished by PLP. Seller will obtain all specifications, 
standards, drawings, plans, instructions, or other descriptions furnished by PLP or cited on the 
Order (collectively, “Specifications”), and will ensure that all Goods are shipped in accordance 
therein. Supplier is responsible for ensuring all Orders delivered comply with all relevant import 
and export laws, and regional and national regulations covering PLP’s receiving location. PLP 
reserves the right to refuse or return shipments made in excess of quantities ordered and 
shipments made before or after the times specified in the Order or in supplementary schedules 
furnished by PLP, at Seller’s risk and expense. Seller shall immediately notify PLP in writing where 
it has reason to believe that deliveries will not be made as scheduled, setting forth the cause or 
causes of the anticipated delay, and the anticipated duration. Seller shall be responsible for all 
costs PLP incurs by reason of delivery not at the times and in the quantities specified, except 
where Seller can prove that the cause was not due to its own negligence.  

5.  INSPECTION AND TITLE. All Goods specified in PLP’s Order are subject to PLP’s right of inspection 
and rejection. PLP may inspect Goods in Seller’s plant during production without waiving its right 
to subsequently reject such Goods for undiscovered or latent defects. Acceptance of the Goods 
by PLP occurs only when all the requirements of the Order subject to these Terms have been met 
and have successfully passed PLP’s inspection, Title to, and the risk of loss or damage of, the 
Goods specified in the Order shall pass from Seller to PLP upon PLP’s acceptance of the Goods at 
the destination specified on the Order. Upon receipt at the destination, PLP may inspect the 
Goods, but such inspection does not indicate PLP’s acceptance thereof, and does not preclude 
PLP’s right to reject such Goods under clause 6. 

6.  WARRANTIES. Seller warrants that all Goods covered by the Order will: (a) conform to the 
Specifications; (b) be fit and sufficient for the purpose for which they were manufactured and 
sold; (c) be merchantable, (d) be of good material and workmanship, and free from defects, 
whether latent or patent; and (e) be in compliance with all applicable laws, regulations, and 
ordinances of  a relevant governmental authority or agency. PLP shall notify Seller in writing, 
where it rejects all or part of the Goods, and PLP may either return the rejected goods to Seller 
or hold them for such disposal as Seller may specify, at Seller’s risk and expense.  

7.  PATENTS. Seller warrants that the Goods covered by the Order and the sale or use of such Goods 
will not infringe upon the rights of any third party (including, without limitation, any copyright, 
registered design, patent, trademark, confidential information or otherwise) or violate any 
applicable Law and the Seller will indemnify, defend, protect and save harmless PLP, its 
successors, assigns, customers and users of its products, against all suits at law or in equity and 
from all damages and expenses resulting from claims and demands for actual or alleged 
infringements of any patent or other intellectual property right by reason of the sale or use of 
the Goods covered by the Order. PLP shall have the right to be represented by counsel of its own 
choice, at its own expense, without affecting the obligations of Seller hereunder. 

8.  CHANGES. PLP reserves the right to make changes at any time in: (a) Specifications; (b) the 
method of shipment or packing; (c) the place or time of delivery, including suspension of 
shipments; and (d) these Terms. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ANWENDBARKEIT UND ANNAHME DER BEDINGUNGEN. Diese Geschäftsbedingungen 

(„Bedingungen“) sind für alle Käufe von Waren oder Dienstleistungen von Preformed Line 
Products Company und seinen Vertretern/Konzerngesellschaften („PLP“) maßgebend, sofern 
PLP keinen anderen Regelungen schriftlich zugestimmt hat. Der Lieferant, der seine Bestätigung 
der Bestellung („Bestellung“) oder den Beginn seiner Tätigkeiten im Einklang mit PLPs Bestellung 
mitteilt, bestätigt damit seine Annahme aller hierin enthaltenen Geschäftsbedingungen. PLP 
lehnt alle sonstigen Geschäftsbedingungen, einschließlich unter anderem der in Dokumenten 
und Bestätigungen des Verkäufers enthaltenen, ausdrücklich ab. Die Annahme der Bedingungen 
durch den Verkäufer gilt als an dem Datum erfolgt, an dem die Erfüllungstätigkeiten beginnen. 
PLP behält sich das Recht vor, die Bedingungen jederzeit zu ändern bzw. neue oder aktualisierte 
Bedingungen zu veröffentlichen, wobei diese überarbeiteten Bedingungen für alle 
nachfolgenden Bestellungen verbindlich sind.  

2.  PREIS UND ZAHLUNG. Der in PLPs Bestellung angegebene Preis umfasst die aufgeführten Waren 
und alle Steuern, Zölle sowie Lager-, Bearbeitungs-, Verpackungs- und alle anderen Ausgaben 
und Kosten des Verkäufers und kann ohne PLPs vorherige schriftliche Genehmigung nicht erhöht 
werden. PLP bezahlt Rechnungen innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Erhalt korrekter 
Rechnungen des Verkäufers oder einer anderen schriftlich vereinbarten Frist. Sollten lokale 
Vorschriften diese Zahlungsbedingungen verbieten, findet die längste nach geltendem Recht 
zulässige Frist Anwendung. 

3. VERPACKUNG UND VERSAND. Der Verkäufer hat alle Waren im Einklang mit den Anforderungen 
der Bestellung von PLP, gegebenenfalls ISPM15 und den Anforderungen von Frachtführern in 
geeigneter Form zu verpacken, zu kennzeichnen und zu versenden, um die niedrigsten 
Transportkosten ohne Zusatzgebühren für PLP zu sichern. Für Verpackung, Kisten, Verschläge 
oder Lagerung dürfen Kosten nur bei Vorliegen einer vorherigen schriftlichen Genehmigung von 
PLP abgerechnet werden. Der Verkäufer muss jedes Paket, jeden Packzettel, jeden Frachtbrief 
und jede Rechnung ordnungsgemäß mit der Teilenummer, Bestellnummer und Adresse von PLP 
kennzeichnen. Wenn mehrere Pakete zu einer einzelnen Lieferung gehören, hat der Verkäufer 
jedes Paket fortlaufend zu nummerieren. 

4.  LIEFERUNG. Der Lieferant hat PLP auf dessen Ersuchen sein Fertigungsprogramm in einem von 
PLP nach seinem alleinigen Ermessen zu akzeptierenden Format vorzulegen und den Fortschritt 
der Fertigung und/oder der Ausführung von Dienstleistungen gegenüber diesem Programm 
detailliert zu beschreiben, solange bis Waren von PLP gemäß Klausel 5 abgenommen werden. 
Die Lieferungen erfolgen in den Mengen und zu den Zeitpunkten, die in der Bestellung oder in 
ergänzenden, von PLP bereitgestellten Zeitplänen festgelegt sind. Der Verkäufer hat alle 
Spezifikationen, Standards, Zeichnungen, Pläne, Anweisungen oder sonstigen von PLP 
bereitgestellten oder in der Bestellung aufgeführten Beschreibungen (zusammengefasst als 
„Spezifikationen“ bezeichnet) zu beschaffen und sicherzustellen, dass alle Waren im Einklang mit 
diesen versandt werden. Der Lieferant ist dafür verantwortlich zu gewährleisten, dass alle 
ausgelieferten Bestellungen allen maßgeblichen Import- und Exportgesetzen sowie regionalen 
und nationalen Vorschriften für den Empfangsort von PLP entsprechen. PLP behält sich das Recht 
vor, Lieferungen, die die bestellten Mengen überschreiten oder vor bzw. nach den in der 
Bestellung oder in ergänzenden, von PLP übermittelten Zeitplänen erfolgen, auf Risiko und 
Kosten des Verkäufers abzulehnen oder zurückzusenden. Der Verkäufer hat PLP unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, wenn er Grund zur Annahme hat, dass Lieferungen nicht wie 
geplant erfolgen werden, und zwar unter Angabe der Ursache bzw. Ursachen für die erwartete 
Verzögerung und deren voraussichtliche Dauer. Der Verkäufer ist für alle Kosten verantwortlich, 
die PLP dadurch entstehen, dass Lieferungen nicht zu den vorgegebenen Zeitpunkten und in den 
vorgegebenen Mengen erfolgen, sofern er nicht nachweisen kann, dass die Ursache nicht auf 
seine eigene Fahrlässigkeit zurückzuführen ist.  

5.  PRÜFUNG UND EIGENTUM. Alle in PLPs Bestellung bezeichneten Waren unterliegen dem Recht 
des Unternehmens auf Prüfung und Ablehnung. PLP kann die Waren im Werk des Verkäufers 
während ihrer Fertigung überprüfen, ohne damit auf sein Recht zu verzichten, die betreffenden 
Waren später wegen unentdeckter oder latenter Mängel abzulehnen. Die Abnahme der Waren 
durch PLP erfolgt erst, wenn alle Anforderungen der Bestellung, für die diese Bedingungen 
maßgeblich sind, erfüllt wurden und PLPs Prüfung erfolgreich bestanden haben. Eigentum und 
Verlust- bzw. Beschädigungsgefahr bezüglich der in der Bestellung bezeichneten Waren gehen 
vom Verkäufer auf PLP über, sobald PLP die Waren an dem in der Bestellung angegebenen 
Bestimmungsort abgenommen hat. Nach Erhalt am Bestimmungsort kann PLP die Waren 
inspizieren, wobei solche Inspektionen kein Hinweis darauf sind, dass PLP sie akzeptiert, und 
nicht PLPs Recht ausschließen, die betreffenden Waren gemäß Klausel 6 abzulehnen. 

6.  GARANTIEN. Der Verkäufer garantiert, dass alle von der Bestellung erfassten Waren (a) den 
Spezifikationen entsprechen, (b) für den Zweck, für den sie hergestellt und verkauft wurden, 
geeignet sind und ausreichen, (c) marktgängig sind, (d) frei von Material- und 
Verarbeitungsfehlern sowie latenten oder offensichtlichen Mängeln sind und (e) allen 
maßgeblichen Gesetzen, Vorschriften und Verordnungen zuständiger staatlicher Stellen oder 
Behörden entsprechen. PLP benachrichtigt den Verkäufer in schriftlicher Form, wenn das 
Unternehmen die Waren insgesamt oder teilweise ablehnt, und kann die abgelehnten Waren auf 
Risiko und Kosten des Verkäufers entweder an ihn zurückgeben oder sie für Zwecke der von ihm 
anzugebenden Entsorgung aufbewahren.  

7.  PATENTE. Der Verkäufer garantiert, dass die von der Bestellung erfassten Waren und ihr Verkauf 
oder ihre Verwendung keine Rechte Dritter verletzen (einschließlich unter anderem 
Urheberrechten, eingetragener Designs, Patenten, Marken, vertraulicher Informationen oder 
dergleichen) oder gegen geltendes Recht verstoßen, und verpflichtet sich, PLP sowie seine 
Rechtsnachfolger, Zessionare, Kunden und Anwender seiner Produkte gegen alle Klagen aus 
Gesetz oder Billigkeitsrecht sowie alle Schäden und Kosten schadlos zu halten, zu verteidigen, zu 
schützen und von jeder diesbezüglichen Haftung freizustellen, die sich aus Ansprüchen und 
Forderungen wegen tatsächlicher oder mutmaßlicher Verletzungen von Patenten oder anderen 
Rechten an geistigem Eigentum aufgrund des Verkaufs oder der Verwendung der von der 
Bestellung erfassten Waren ergeben. PLP hat das Recht, sich auf eigene Kosten durch einen 
Rechtsbeistand seiner Wahl vertreten zu lassen, ohne dass dies Auswirkungen auf die 
Verpflichtungen des Verkäufers aus diesen Bedingungen hat. 

8.  ÄNDERUNGEN. PLP behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an (a) Spezifikationen, (b) 
der Versand- oder Verpackungsart, (c) dem Ort oder Zeitpunkt der Lieferung, einschließlich 
Aussetzung von Sendungen, und (d) diesen Bedingungen vorzunehmen. 
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9.  CANCELLATION WITH CAUSE. PLP reserves the right to cancel the Order partially or entirely upon 

any of the following events: (a) Seller’s failure to provide Goods which conform to the warranties 
provided herein; (b) Seller’s failure to make deliveries as specified in the Order or as specified in 
PLP’s supplemental schedules; (c) Seller’s breach of any terms or conditions of the Order: (d) 
Seller’s insolvency; (e) Seller’s filing of a voluntary petition in bankruptcy: (f) the filing of an 
involuntary petition to have Seller bankrupt, providing it is not vacated within 30 days from the 
date of filing; (g) the appointment of a receiver or trustee for Seller provided such appointment 
is not vacated within 30 days from the date of such appointment; or (h) the execution by Seller 
of any assignment for the benefit of creditors. In the event of any such cancellation, PLP, without 
prejudice to any other rights available to it for breach of contract, shall have the right: (i) to refuse 
or accept delivery of any Goods covered by the Order; (ii) to return to Seller any Goods already 
accepted and to recover from Seller all payments made for such Goods (and for freight, storage, 
handling and other expenses incurred by PLP in connection therewith): (iii) to recover any 
advance payments to Seller for undelivered or returned Goods; and (iv) to purchase replacement 
Goods elsewhere and charge Seller with any resultant losses.  

10.  CANCELLATION WITHOUT CAUSE. PLP reserves the right to cancel the Order, in whole or in part, 
at any time, without cause or default on the part of Seller. Seller shall, upon PLP’s request, to the 
extent specified cease work and suspend shipments of Goods and/or Services. PLP shall be liable 
for any directly incurred costs resulting from such cancellations and suspensions up to the point 
of cancellation or suspension, and the Order shall be modified accordingly. PLP shall not be liable 
for its failure to accept Goods covered by the Order where such failure has resulted from causes 
beyond PLP’s reasonable control. 

11.  TOOLS AND MATERIALS OWNED BY PLP. Any tools, equipment or material manufactured or 
purchased pursuant to PLP’s order shall become the sole property of PLP upon payment from 
PLP to Supplier or as agreed otherwise in writing. Seller shall be responsible for and protect PLP 
against loss of or damage to, tools, (including dies), equipment, materials and other articles 
owned by PLP but in Seller’s care, custody, possession, or control and maintain them in good 
condition and not use the same other than in accordance with fulfilment of PLP’s Order and shall 
not dispose of them absent PLP’s written authorization. Seller shall not be responsible or liable 
for normal loss of or damage to such items arising from processing or manufacturing in 
accordance with industry standards. Upon completion of all Orders, termination or cancellation 
of the Order, Seller’s breach of the Terms, or where PLP directs, Seller shall immediately return 
all such items to PLP at PLP’s direction. The complete PLP Tooling terms and conditions are 
available at www.plp.com.  

12.  INDEMNIFICATION. Seller shall indemnify, defend, and hold harmless PLP for all losses, 
expenses, damages, demands, expenses and claims, including attorneys’ fees, arising in 
connection with or out of any injury, or alleged injury, to persons (including death), or damage 
or alleged damage sustained or alleged to have been sustained in connection with, or to have 
arisen out of, Seller’s performance herein, including, losses, expenses, injuries or damages 
sustained by PLP, or PLP’s employees, agents. Without limiting the rights herein, PLP has the 
right to be represented by counsel of its choice, at Seller’s costs. 

13.  AUDIT. PLP has the right to audit Seller’s books, records, documents, and facility, upon 
reasonable notice to Seller to assure itself of Sellers compliance with the Terms.  

14.   PERFORMANCE. The failure of a party to insist upon performance of any of the Terms or to 
exercise any right or privilege shall not waive the future performance of such term, condition, 
right or privilege or of any other terms, conditions, rights, or privileges, whether of the same or 
similar type.  

15.  LIMITATION ON REMEDIES. PLP shall not be liable to Seller or to any third party for indirect, 
incidental, consequential, punitive, or exemplary damages (including loss of business or lost 
profit damages) arising in connection hereunder. The rights and remedies herein expressly 
provided shall be in addition to any other rights and remedies given by law to PLP. 

16.  SUBCONTRACTORS. Seller may not use any subcontractor absent prior notice to PLP. The 
provisions of this Agreement shall be included in every subcontract Seller’s use of any 
subcontractor shall in no way limit its liability hereunder, and Seller shall remain liable for all act 
and omissions of its subcontractor. 

17. CONFIDENTIALITY. Seller agrees that all information furnished by or obtained from a party in 
connection herewith will be confidential, and a party agrees not to (i) disclose any such 
information to any other person, or (ii) use such information for any purpose for which it was 
not intended. Seller shall treat PLP’s confidential information with the same degree of care as it 
treats it own, no less than reasonable care, to include the operation and maintenance of an 
information and cybersecurity program. 

18. DISCRIMINATION. The Seller and its Agents shall abide by the requirements of 41 CFR §§ 60-
1.4(a), 60-300.5(a) and 60-741.5(a). These regulations prohibit discrimination against qualified 
individuals based on their status as protected veterans or individuals with disabilities and 
prohibit discrimination against all individuals based on their race, colour, religion, sex, or national 
origin. Moreover, these regulations require that covered entities take affirmative action to 
employ and advance in employment individuals without regard to race, colour, religion, sex, 
national origin, protected veteran status or disability.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  STORNIERUNG AUS WICHTIGEM GRUND. PLP behält sich das Recht vor, die Bestellung bei einem 
der folgenden Ereignisse teilweise oder vollständig zu stornieren: (a) Versäumnis des Verkäufers, 
Waren zu liefern, die den hierin enthaltenen Garantien entsprechen, (b) Versäumnis des 
Verkäufers, Lieferungen nach den Vorgaben in der Bestellung oder in PLPs ergänzenden 
Zeitplänen vorzunehmen, (c) Verstoß des Verkäufers gegen Bedingungen der Bestellung, (d) 
Insolvenz des Verkäufers, (e) Stellung eines freiwilligen Konkursantrags durch den Verkäufer, (f) 
Stellung eines unfreiwilligen Antrags auf Konkurs des Verkäufers, sofern dieser nicht innerhalb 
von 30 Tagen nach Einreichung zurückgenommen wird, (g) Ernennung eines Konkursverwalters 
oder Treuhänders für den Verkäufer, sofern diese Ernennung nicht innerhalb von 30 Tagen ab 
dem Datum der Ernennung aufgehoben wird, oder (h) Unterzeichnung von Abtretungen 
zugunsten von Gläubigern durch den Verkäufer. Im Fall einer solchen Stornierung hat PLP 
unbeschadet etwaiger sonstiger dem Unternehmen wegen Vertragsverletzung zur Verfügung 
stehender Rechte das Recht, (i) die Lieferung von in der Bestellung aufgeführten Waren 
abzulehnen oder anzunehmen, (ii) dem Verkäufer bereits abgenommene Waren zurückzugeben 
und vom Verkäufer alle Zahlungen für diese Waren (sowie für Fracht, Lagerung, Bearbeitung und 
sonstige Kosten, die PLP in Verbindung damit entstanden sind) zurückzufordern, (iii) etwaige 
Vorauszahlungen an den Verkäufer für nicht gelieferte oder zurückgegebene Waren 
zurückzufordern und (iv) Ersatzwaren an anderer Stelle zu erwerben und dem Verkäufer jegliche 
daraus resultierenden Verluste in Rechnung zu stellen.  

10.  STORNIERUNG OHNE WICHTIGEN GRUND. PLP behält sich das Recht vor, die Bestellung 
jederzeit ganz oder teilweise ohne wichtigen Grund oder Verzug seitens des Verkäufers zu 
stornieren. Der Verkäufer hat auf Ersuchen von PLP im bezeichneten Umfang Arbeiten 
einzustellen und Lieferungen von Waren und/oder Dienstleistungen zu suspendieren. PLP haftet 
für alle direkt anfallenden Kosten, die sich aus solchen Stornierungen und Suspendierungen 
ergeben, bis zum Zeitpunkt der Stornierung oder Suspendierung, und die Bestellung wird 
entsprechend geändert. PLP haftet nicht für die Nichtabnahme von Waren, die von der 
Bestellung erfasst werden, wenn die jeweilige Nichtabnahme auf Ursachen zurückzuführen ist, 
die sich aus objektiver Sicht PLPs Kontrolle entziehen. 

11.  WERKZEUGE UND MATERIALIEN IM EIGENTUM VON PLP. Alle Werkzeuge, 
Ausrüstungsgegenstände oder Materialien, die nach Maßgabe der Bestellung von PLP hergestellt 
oder gekauft werden, gehen nach PLPs Zahlung an den Lieferanten oder andernfalls wie 
schriftlich vereinbart in das alleinige Eigentum von PLP über. Der Verkäufer ist verantwortlich für 
Werkzeuge (einschließlich Matrizen), Ausrüstungsgegenstände, Materialien und andere Artikel, 
die PLP gehören, sich jedoch in der Obhut, im Gewahrsam, im Besitz oder unter der Kontrolle des 
Verkäufers befinden, und hat sie vor Verlust und Beschädigung zu schützen; außerdem muss er 
sie in gutem Zustand halten und darf sie weder auf andere Weise als im Einklang mit der Erfüllung 
von PLPs Bestellung verwenden noch ohne PLPs schriftliche Genehmigung veräußern. Der 
Verkäufer ist für normale Verluste oder Beschädigungen solcher Artikel, die sich aus der 
Verarbeitung oder Herstellung im Einklang mit Branchenstandards ergeben, weder 
verantwortlich noch haftbar. Nach Erfüllung aller Bestellungen, nach Kündigung oder 
Stornierung der Bestellung, bei Verstoß des Verkäufers gegen die Bedingungen oder auf 
entsprechende Anweisung von PLP hat der Verkäufer alle diese Artikel unverzüglich an PLP nach 
dessen Weisung zurückzugeben. Die vollständigen PLP-Geschäftsbedingungen für 
Werkzeugausstattung finden Sie unter www.plp.com.  

12.  SCHADLOSHALTUNG. Der Verkäufer verpflichtet sich, PLP gegen alle Verluste, Ausgaben, 
Schäden, Forderungen, Kosten und Ansprüche einschließlich Anwaltsgebühren schadlos zu 
halten, zu verteidigen und von jeder diesbezüglichen Haftung freizustellen, die in Verbindung mit 
oder aus einer Verletzung bzw. geltend gemachten Verletzung von Personen (einschließlich 
Todesfällen) oder Schäden bzw. geltend gemachten Schäden entstehen, die in Verbindung mit 
seiner Erfüllung dieser Bedingungen erlitten wurden bzw. mutmaßlich erlitten wurden oder 
entstanden sind, einschließlich Verlusten, Kosten, Verletzungen oder Schäden, die PLP oder seine 
Mitarbeiter oder Vertreter erlitten haben. PLP hat das Recht, sich auf Kosten des Verkäufers 
durch einen Anwalt seiner Wahl vertreten zu lassen, ohne dass dies zu einer Einschränkung der 
hierin enthaltenen Rechte führt. 

13.  PRÜFUNG. PLP hat das Recht, Bücher, Aufzeichnungen, Dokumente und Anlagen des Verkäufers 
nach dessen Benachrichtigung mit angemessenem zeitlichen Vorlauf zu prüfen, um sich von 
seiner Befolgung der Bedingungen zu überzeugen.  

14.  ERFÜLLUNG. Das Unterlassen einer Partei, auf der Erfüllung einer der Bedingungen zu bestehen 
oder ein Recht oder Privileg auszuüben, führt nicht zum Verzicht auf die künftige Erfüllung der 
jeweiligen Bedingungen, Rechte oder Privilegien oder auch anderer Bedingungen, Rechte oder 
Privilegien gleicher oder ähnlicher Art.  

15.  BESCHRÄNKUNG VON RECHTSMITTELN. PLP haftet dem Verkäufer oder Dritten gegenüber nicht 
für mittelbare, beiläufig entstandene, Folge-, punitive oder exemplarische Schäden 
(einschließlich Schäden in Form entgangener Aufträge oder Gewinne), die im Zusammenhang 
mit diesen Bedingungen entstehen. Die hierin ausdrücklich vorgesehenen Rechte und 
Rechtsmittel gelten zusätzlich zu allen anderen Rechten und Rechtsmitteln, die PLP nach 
geltendem Recht zustehen. 

16.  UNTERAUFTRAGNEHMER. Der Verkäufer darf ohne vorherige Mitteilung an PLP keine 
Unterauftragnehmer einsetzen. Die Bestimmungen dieser Vereinbarung müssen in jeden 
Unterauftrag aufgenommen werden. Der Einsatz von Unterauftragnehmern durch den Verkäufer 
schränkt dessen Haftung in keiner Weise ein, weshalb der Verkäufer für sämtliche Handlungen 
und Unterlassungen seiner Unterauftragnehmer haftbar bleibt. 

17. VERTRAULICHKEIT. Der Verkäufer bestätigt, dass alle Informationen, die von einer der Parteien 
in Verbindung mit diesen Bedingungen mitgeteilt bzw. erhalten werden, vertraulich sind, 
weshalb sich die jeweilige Partei verpflichtet, (i) diese Informationen an niemand anderen 
weiterzugeben oder (ii) für Zwecke zu verwenden, für die sie nicht gedacht waren. Der Verkäufer 
hat PLPs vertrauliche Informationen mit dem gleichen Maß an Sorgfalt zu behandeln, das er bei 
seinen eigenen Informationen anwendet, mindestens aber mit angemessener Sorgfalt, wozu 
Betrieb und Pflege eines Informations- und Cybersicherheitsprogramms gehören. 

18. DISKRIMINIERUNG. Der Verkäufer und seine Vertreter haben sich an die Anforderungen von 
41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) und 60-741.5(a) zu halten. Diese Vorschriften verbieten die 
Diskriminierung qualifizierter Personen aufgrund ihres Status als geschützte Veteranen oder 
Personen mit Behinderungen sowie aller Personen aufgrund ihrer ethnischen Abstammung, 
Hautfarbe, Religion, ihres Geschlechts oder ihrer nationalen Herkunft. Darüber hinaus sehen 
diese Vorschriften vor, dass erfasste Organisationen Fördermaßnahmen zugunsten 
benachteiligter Gruppen (affirmative action) ergreifen, um Personen ohne Rücksicht auf 
ethnische Abstammung, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, nationale Herkunft, geschützten 
Veteranenstatus oder Behinderung zu beschäftigen und zu befördern.  

http://www.plp.com/
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19. ETHICAL STANDARDS. Seller, its employees, officers, agents, representatives, and 

Subcontractors (“Agents”) agree that at all times it shall maintain the highest ethical standards 
and avoid conflicts of interest in its performance hereunder. In conjunction with its performance 
hereunder, Seller and its agents shall comply with all applicable laws, statutes, regulations, and 
other requirements, including, but not limited to, those prohibiting bribery, corruption, 
kickbacks, or similar unethical practices such as, without limitation, the United States Foreign 
Corrupt Practices Act and PLP’s Supplier Code of Conduct, available on its website. Seller shall 
indemnify and hold PLP harmless from all fines, penalties, expenses, or other losses sustained by 
PLP as a result of Seller’s breach hereof. 

20. PUBLICITY. The Seller shall not use the PLP trademark or trade name for any public 
announcement or advertising or make any release regarding PLP Orders without PLP’s express 
written authorisation.  

21. GOVERNING LAW. The rights herein and the construction of the Terms shall be governed by the 
laws of the country or state, as applicable, of the PLP purchasing locations legal entity’s 
incorporation without giving effect to principles of conflict of laws. The UN Convention on the 
International Sale of Goods (CISG) is expressively excluded. 

22.  ASSIGNMENT. Seller may not assign its rights or delegate its obligations under this Agreement 
without PLP’s prior written consent. This Agreement shall be binding upon and shall inure to the 
benefit of the parties hereto and their respective successors and permitted assigns.   

23.  STATUS. The relationship of the parties in the performance of this Agreement shall be solely that 
of independent contracting parties, and nothing in this Agreement shall be construed as creating 
any other relationship, including agency, partnership, or employment relationships. Neither 
party shall hold itself out as or claim to be an officer, partner, employee, or agent of the other 
by reason of this Agreement or the relationship created hereby. 

24. ENTIRE AGREEMENT. Unless agreed otherwise in writing the Terms constitutes the entire 
agreement and understanding of the parties with respect to its subject matter and supersedes 
all prior communications and understandings with respect to the same subject matter. PLP’s 
waiver of one provision of this Agreement on one occasion shall not be construed as a waiver of 
that provision on any other occasion, or as a waiver. 

25.  SEVERABILITY.  Each provision hereof shall be severable, and in the event any provision hereof 
is held to be contrary to law, invalid or unenforceable, the remaining provisions shall not be 
affected thereby, but shall remain in full force and effect. 

26. HEADINGS. The paragraph headings herein are solely for the convenience of and reference by 
the parties and do not constitute any part of the Terms. 

27. WAIVER.  The failure of PLP to insist upon performance of any Terms or to exercise any right or 
privilege shall not waive the future performance of such term, condition, right or privilege or of 
any other terms, conditions, rights, or privileges, whether of the same or similar type.  

28.  LANGUAGE. This Agreement shall be governed, interpreted, and construed in the English 
language hereof, regardless of any translation that may be made into any other language. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ETHISCHE STANDARDS. Der Verkäufer sowie seine Mitarbeiter, leitenden Angestellten, 
Vertreter, Repräsentanten und Unterauftragnehmer („Vertreter“) verpflichten sich, zu allen 
Zeiten die höchsten ethischen Standards einzuhalten und Interessenkonflikte bei ihren 
Tätigkeiten im Rahmen dieser Bedingungen zu vermeiden. Der Verkäufer und seine Vertreter 
haben in Verbindung mit ihren Tätigkeiten im Rahmen dieser Bedingungen alle maßgeblichen 
Gesetze, Statuten, Vorschriften und sonstigen Anforderungen zu befolgen, einschließlich unter 
anderem derjenigen, die Bestechung, Korruption, Schmiergelder oder ähnliche unethische 
Praktiken verbieten, wie etwa das US-amerikanische Gesetz zur Bekämpfung der Bestechung 
ausländischer Amtsträger (United States Foreign Corrupt Practices Act) und PLPs 
Verhaltenskodex für Lieferanten, der auf seiner Website zugänglich ist. Der Verkäufer 
verpflichtet sich, PLP gegen alle Bußgelder, Geldstrafen, Kosten oder andere Verluste schadlos 
zu halten und von jeder diesbezüglichen Haftung freizustellen, die PLP infolge der Verletzung 
dieser Bedingungen durch ihn entstanden sind. 

20. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT. Der Verkäufer darf PLPs Marke oder Handelsnamen nicht für 
öffentliche Ankündigungen oder Werbung verwenden oder Veröffentlichungen bezüglich PLP-
Bestellungen vornehmen, ohne PLPs ausdrückliche schriftliche Genehmigung einzuholen.  

21. ANWENDBARES RECHT. Die hierin enthaltenen Rechte und die Auslegung der Bedingungen 
unterliegen den Gesetzen des Landes oder gegebenenfalls Staates der Gründung der juristischen 
Person des PLP-Beschaffungsstandorts, ohne Berücksichtigung ihrer kollisionsrechtlichen 
Grundsätze. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf (UN Convention on the International Sale of Goods, CISG) wird 
ausdrücklich ausgeschlossen. 

22.  ABTRETUNG. Der Verkäufer darf seine Rechte aus dieser Vereinbarung nicht abtreten und seine 
Plichten nicht übertragen, ohne zuvor PLPs schriftliche Zustimmung einzuholen. Diese 
Vereinbarung bindet und begünstigt die an ihr beteiligten Parteien und ihre jeweiligen 
Rechtsnachfolger und genehmigten Abtretungsempfänger.   

23.  STATUS. Die Beziehung der Parteien im Zusammenhang mit der Erfüllung dieser Vereinbarung 
ist ausschließlich eine Beziehung unabhängiger Vertragspartner, und keine der Bestimmungen in 
dieser Vereinbarung darf so ausgelegt werden, dass damit eine andere Beziehung wie etwa ein 
Vertretungs-, Partnerschafts- oder Beschäftigungsverhältnis begründet wird. Keine der Parteien 
darf sich aufgrund dieser Vereinbarung oder der mit ihr geschaffenen Beziehung als leitender 
Angestellter, Partner, Mitarbeiter oder Vertreter der anderen Partei ausgeben oder dies geltend 
machen. 

24. VOLLSTÄNDIGKEITSKLAUSEL. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird, stellen die 
Bedingungen die gesamte Vereinbarung und Übereinkunft der Parteien in Bezug auf ihren 
Gegenstand dar und ersetzen alle vorherigen Mitteilungen und Übereinkünfte in Bezug auf 
denselben Gegenstand. Der Verzicht von PLP auf eine Bestimmung dieser Vereinbarung bei einer 
Gelegenheit darf nicht als Verzicht auf diese Bestimmung bei einer anderen Gelegenheit oder 
generell als Verzicht ausgelegt werden. 

25.  SALVATORISCHE KLAUSEL. Jede Bestimmung dieser Vereinbarung ist abtrennbar, und falls eine 
ihrer Bestimmungen für gesetzeswidrig, ungültig oder nicht durchsetzbar befunden wird, bleiben 
die übrigen Bestimmungen davon unberührt und in vollem Umfang in Kraft und wirksam. 

26. ÜBERSCHRIFTEN. Die Überschriften von Absätzen hierin dienen ausschließlich der besseren 
Orientierung sowie der Bezugnahme durch die Parteien und stellen keinen Teil der Bedingungen 
dar. 

27. VERZICHT. PLPs Unterlassen, auf der Erfüllung von Bedingungen zu bestehen oder Rechte bzw. 
Privilegien auszuüben, stellt keinen Verzicht auf die zukünftige Erfüllung der betreffenden 
Bedingungen, Rechte oder Privilegien oder sonstiger Bedingungen, Rechte oder Privilegien, 
gleich ob identischer oder ähnlicher Art, dar.  

28. SPRACHE. Diese Vereinbarung wird in englischer Sprache geregelt, interpretiert und ausgelegt, 
unabhängig von einer etwaigen Übersetzung, die in eine andere Sprache angefertigt wird. 
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